
VU und FBP fordern nationale Ehrenamtsstrategie 
Mit einem gemeinsamen Postulat wollen die Landtagsfraktionen von VU und FBP ihre eigene Regierung beauftragen. 

Die Freiwilligenarbeit ist eine 
tragende Säule der liechtenstei-
nischen Gesellschaft. Damit 
dies so bleibt, haben die Land-
tagsfraktionen der Regierungs-
parteien VU und FBP gemein-
sam ein Postulat eingereicht. 
Der Vorstoss fordert die Regie-
rung auf, eine nationale Ehren-
amtsstrategie zu erarbeiten. 
Ziel ist es, das Ehrenamt lang-
fristig zu erhalten und zu stär-
ken, um so die Resilienz der Ge-
sellschaft zu fördern. Das Po-
stulat wurde am Freitagmittag 
an Landtagssekretär Josef Hilti 
übergeben und dürfte im No-
vember-Landtag behandelt 
werden. 

Rahmenbedingungen und 
administrative Entlastung 

Die Unterzeichner betonen, dass 
es ihnen nicht um eine geldwerte 
Entschädigung für Ehrenamtli-
che geht. Eine solche sei weder 
�nanzierbar noch von den Frei-
willigen gefordert und würde 
dem Wortsinn des Ehrenamtes 
widersprechen. Vielmehr stehen 
verbesserte Rahmenbedingun-
gen, administrative Entlastun-
gen und �exible Arbeitszeitmo-
delle im Fokus. Diese Massnah-
men sollen die Bereitschaft zum 
ehrenamtlichen Engagement er-
halten und dem Trend entge-
genwirken, dass sich immer we-

niger Freiwillige �nden. Ein kon-
kreter Prüfpunkt ist die Sozial-
versicherungsp�icht bei gering-
fügigen Ehrenamtsentschädi-
gungen. 

Handlungsbedarf  
sei aufgezeigt worden 

Das Postulat resultiert aus der 
Beantwortung einer VU-Inter-

pellation zum selben Thema 
vom November 2024. Die Re-
gierung hatte sich darin zwar 
zum Ehrenamt bekannt, die 
Vorschläge der VU aber als 
nicht zielführend bewertet und 
keine konkreten Massnahmen 
in Aussicht gestellt. Sie warnte 
davor, das Wesen der Freiwilli-
genarbeit zu gefährden, das 

von ideellen Motiven lebe. 
«Geld kann nicht die Haupt-
motivation werden», hielt die 
Regierung fest.  

Die Landtagsdebatte im 
September habe jedoch ge-
zeigt, dass Handlungsbedarf 
bestehe, schreiben VU und 
FBP nun im gemeinsamen Pos -
tulat. Zudem berufen sich die 

Postulanten auf Erbprinz Alois, 
der in seiner Thronrede am 15. 
August die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für die 
Vereine als Teil der Sicher-
heitspolitik forderte. 

Liechtenstein hat mit 15,3 
Vereinen pro 1000 Einwohner 
die höchste Vereinsdichte im 
deuts chsprachigen R aum . 
Über 850 Vereine, davon rund 
drei Viertel mit gemeinnützi-
gem Zweck, prägen das gesell-
schaftliche Leben. Studien 
deuten jedoch darauf hin, dass 
sich die Freiwilligenarbeit auf 
eine Minderheit der Bevölke-
rung konzentriert, die eine 
Mehrfachbelastung schultert. 
Das Postulat soll nun eine trag-
fähige Grundlage für gezielte 
Massnahmen scha
en. 

Koalition beauftragt  
Koalitionsregierung 

Dass die beiden Koalitionspar-
teien FBP und VU einen ge-
meinsamen parlamentarischen 
Vorstoss einreichen, anstatt das 
Thema direkt in der Regierung 
zu behandeln, ist jedoch be-
merkenswert. Mit einem Pos -
tulat erteilt der Landtag der Re-
gierung nämlich einen Auftrag. 
Ist das Anliegen der Koalitions-
fraktionen in der Koalitionsre-
gierung also nicht auf Gegen-
liebe gestossen? Auf Nachfrage 

erklärt VU-Fraktionsspre che -
rin Dagmar Bühler-Nigsch: «Es 
gibt keine Dissonanzen mit der 
Regierung, im Gegenteil. Aber 
es ist uns wichtig, dass das The-
ma auch nochmals in der Öf-
fentlichkeit diskutiert werden 
kann, um ihm die gebührende 
Beachtung zu schenken.» FBP-
Fraktionssprecher Johannes 
Kaiser ergänzt, das gewählte 
Vorgehen habe auch einen 
symbolischen Aspekt: «Es geht 
uns auch darum, dass das The-
ma vom Volk lanciert wird, des-
sen Vertretung der Landtag 
ist.» Da das Volk in den Verei-
nen verankert sei, mache 
dieser Weg Sinn, anstatt dass 
der Anstoss allein von der Re-
gierung komme, so Johannes 
Kaiser. 
 
David Sele

VU-Fraktionssprecherin Dagmar Bühler-Nigsch und FBP-Fraktionssprecher Johannes Kaiser (r.)  

überreichten das Postulat an Landtagssekretär Josef Hilti. Bild: Nils Vollmar

Rabatte für Energiegemeinschaften: 
Regierung geht nochmals über die Bücher 
Künftig sollen Private selbst erzeugten Strom gemeinsam nutzen können. Dass solche Energiegemeinschaften laut einem Gesetzesentwurf 
dennoch die volle Netznutzungsgebühr zahlen sollen, sorgte für Kritik. Die Regierung prüft nochmals, ob �nanzielle Anreize möglich wären.   

Daniela Fritz 

 

Was machen Sie mit zu vielen 
Kürbissen im Garten? Sie 
teilen die Früchte mit Nach-
barn, Bekannten und Familie. 
Mit dem eigenen Strom aus ei-
ner Photovoltaik-Anlage könn-
te man das in Zukunft ähnlich 
halten. Heute sind sogenannte 
Energiegemeinschaften in 
Liechtenstein allerdings noch 
nicht möglich. Was bedeutet, 
dass der an einem sonnigen 
Tag zu viel produzierte Strom 
ins allgemeine Stromnetz 
geht – mit entsprechend nega-
tiven Auswirkungen auf die 
Netzlast.  

Lang gehegter Wunsch  
der Solargenossenschaft 

Aufgrund einer EU-Regelung 
muss Liechtenstein das Elek-
trizitätsmarktsgesetz anpas-
sen. Das erlaubt in Zukunft 
auch Energiegemeinschaften. 
Private können selbst produ-
zierten Strom also gemeinsam 
nutzen, etwa in einem Mehr -
familiengebäude, oder lokal 
handeln. Das ist vor allem für 
Mieter interessant, die keine 
eigene PV-Anlage installieren 
kön nen. Ein lang gehegter 
Wunsch der Solargenossen-
schaft Liechtenstein: «Es ist 
volkswirtschaftlich und be-
triebswirtschaftlich sinnvoller, 

PV-Strom im Quartier oder in 
der Gemeinde gemeinsam zu 
verbrauchen, statt dass jeder 
seinen eigenen Speicher an-
scha
t.» Der Gesetzesentwurf 
sieht vor, dass allen Endkun-
den im Land die Teilnahme an 
einer Bürgerenergiegemein-
schaft o
ensteht. Aufgrund 
der Kleinheit des Landes ver-
zichtete die Regierung bewusst 
auf eine Einschränkung auf ein 
Quartier oder eine Gemeinde. 
Mitglieder einer solchen Ener-
giegemeinschaft darf gemäss 
EU-Recht der Zugang zum all-
gemeinen Netz oder sonstige 
Verbraucherrechte nicht ver-
wehrt werden.  

Der Landtag behandelte 
die Anpassung diese Woche in 
Erster Lesung. Allerdings gab 
es noch zahlreiche o
ene Fra-
gen und Kritik – zeitweise 
stand deshalb sogar im Raum, 
den Gesetzesentwurf an die 
Regierung zurückzuweisen. 
Abgeordnete aller Parteien be-
mängelten, dass keine �nan-
ziellen Anreize für Energiege-
meinschaften vorgesehen sind. 
Das ist auch einer der zen -
tralen Kritikpunkte der Solar-
genossenschaft. Sie verwies 
auf Österreich und die Schweiz, 
wo Energiegemeinschaften für 
den Austausch des Stroms 
deutliche Reduktionen auf 
Netzentgelte erhalten. In der 

Schweiz sind zudem virtuelle 
Zusammenschlüsse zum Ei-
genverbrauch möglich, wenn 
ein gemeinsamer Anschluss-
punkt zum Verteilnetz vorhan-
den ist, wie etwa bei Mehr -
familienhäusern. In diesem 
Fall entfallen die Netzgebüh-
ren sogar komplett. Ab 2026 
sind in der Schweiz zudem lo-
kale Energiegemeinschaften 
möglich, die über ganze Quar-
tiere oder Gemeinden reichen. 
Auch sie müssen dann nicht 

die vollen Netzgebühren 
bezah len.  

Die Solargenossenschaft 
fürchtet, dass Energiegemein-
schaften in Liechtenstein ohne 
solche �nanziellen Anreize zu 
einem «leeren Buchstaben im 
Gesetz» verkommen: «Bleibt 
am Schluss nur Abrechnungs-
aufwand und Bürokratie, wer-
den die Leute keine Energiege-
meinschaften gründen.» 

Die Regierung argumen-
tierte zunächst damit, dass das 

Netz auch auf Tage ausgelegt 
ist, an denen kein Sonnen-
strom verfügbar ist. Nachts 
oder im Winter müsste das 
Netz also weiterhin die maxi-
mal auftretenden Leistungen 
transportieren können, weil 
dann auch Energiegemein-
schaften ihren Strom aus dem 
allgemeinen Netz beziehen 
müssten. Aus dem Solidaritäts-
prinzip wären daher auch 
Netzgebühren fällig. Die Re-
gierung will die Frage von 

Preisnachlässen nach der ve-
hementen Gegenwehr im 
Landtag aber nun noch einmal 
prüfen.  

Noch viele Unklarheiten  
bei bidirektionalem Laden 

Zudem ermöglicht die Geset-
zesänderung «bidirektionales 
Laden», also E-Autos als Spei-
cher zu nutzen und den Strom 
wieder ans Netz abzugeben 
(vehicle -to - grid).  Gemäss 
Energiebündel Liechtenstein 
könnte bei den heutigen Akku-
grössen ein durchschnittlicher 
Haushalt immerhin bis zu fünf 
Tage mit einer Akkuladung 
versorgt werden. Das würde 
zudem helfen, Schwankungen 
und Netzspitzen auszuglei-
chen. Die Kunden dürfen da-
durch aber nicht doppelt mit 
Netznutzungsgebühren bela-
stet werden.  

Den Abgeordneten fehlte 
es bei der Behandlung des Ge-
setzes allerdings noch an wei-
teren Ausführungen, wie das 
vonstattengehen soll. Unklar 
ist etwa, wer über den Lade- 
und Entladevorgang eines 
«netzdienlichen Speichers» 
bestimmt und was unter 
diesen Begri
 fällt. Es fehle zu-
dem eine Strategie zur Nut -
zung von Batteriespeichern. 
Der Landtag erwartet dazu 
weitere Abklärungen. 

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Energiewende: Künftig sollen private PV-Anlagenbesitzer ihren Strom 

mit anderen teilen können.  Bild: Nils Vollmar

3

Inland Liechtensteiner Vaterland  I  Samstag, 4. Oktober 2025


	Liechtenstein

